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Höhe von 13.820 fl, wovon ihm Emilie auf 
Drängen Johann Wilhelms 820 fl nachlässt. 
 

• Außerdem hat aber Johann Ernst bei Herrn Händl 
in Linz 3.000 fl und bei Herrn Ludwig von 
Starhemberg 1.200 fl Schulden, die er nicht 
bezahlen kann. Emilie nimmt diese Schulden auf 
sich, wodurch die Schuld Johann Ernsts auf 
17.200 fl steigt. 
 

• Daraufhin verpfändet ihr Johann Ernst als 
Sicherheit die Herrschaft Neuhaus. Emilie 
verpflichtet sich, nach Rückzahlung der Summe 
über die Einnahmen der Herrschaft Rechnung zu 
legen. Außerdem erhält er das Wohnrecht in 
einem Teil der Burg. 
 

• Während Emilie von Sprinzenstein mit Steuern, 
Erhalt der Herrschaften und der Erziehung ihrer 
Kinder stark belastet ist, erfolgt von Johann Ernst 
keinerlei Zinszahlung, obwohl diese Zinsen doch 
auf 5 % ermäßigt waren. 
 

• Nunmehr legt Johann Ernst Einspruch und Klage 
gegen den Anspruch Johann Florians auf die 
Herrschaft Neuhaus ein. Seiner Ansicht nach 
kann sich die Pfändung nicht auf die Herrschaft 
selbst, sondern nur auf die Herrschaftsnutzung 
wegen nicht bezahlter Zinsen beziehen. 
Außerdem könne in seiner Abwesenheit nicht 
verhandelt werden. ( JFVS ) 

 
1611 Weitere Notizen zum Pfändungsstreit um die Herrschaft 

Neuhaus ( JFVS ) 
 
13.1.1612 Der Pfleger Jörg Rinkhamer erstattet Johann Florian 

Bericht über die Bemühungen Johann Ernsts, einen 
Aufschub der Pfändung zu erreichen, weil er sich in 
Schlesien aufhält. Der Gerichtstermin wird aufrecht 
erhalten ( JFVS ) 
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